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A. Tragende Gründe und Beschluss 

wird ergänzt 
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B. Bewertungsverfahren  

Mit dem Beschluss zur Änderung der Anlage 1 der Schutzimpfungs-Richtlinie (SI-RL) finden 
die Änderungen, der im Epidemiologischen Bulletin Nrn. 34, 35, 36 und 37 diesen Jahres 
veröffentlichten STIKO-Empfehlungen bzgl. der Impfungen gegen Gelbfieber, Meningokok-
ken B und Pneumokokken Berücksichtigung.  

 

In diesem Zusammenhang wird auch die durch das Gesetz zur Stärkung der Gesundheits-
förderung und der Prävention (Präventionsgesetz – PrävG) vom 17. Juli 2015 (BGBl. I S. 
1368) vorgenommene Änderung der Rechtsgrundlage umgesetzt. Darüber hinaus werden 
weitere redaktionelle Anpassungen zur Verbesserung der Lesbarkeit vorgenommen. 

Zudem werden in Anlage 2 der SI-RL die Dokumentationsziffern der Dreifachimpfungen ge-
gen Diphtherie, Tetanus und Pertussis sowie der Vierfachimpfung gegen Diptherie, Tetanus, 
Pertussis und Poliomyelitis angepasst. 

 

Zu den Änderungen im Einzelnen: 

I. Die Änderungen im Titel sowie dem paragrafierten Teil der Richtlinie tragen der Ver-
schiebung und Änderung der Rechtsgrundlage mit dem Inkrafttreten des PrävG 
Rechnung.  

 

 

II. Änderungen in Anlage 1 der Schutzimpfungs-Richtlinie 

 

1. Folgeänderung zu I. 

 

2. Diptherie 

Die redaktionellen Anpassungen in Spalte 2 erfolgen aus Gründen der besseren Lesbarkeit. 

 

3. Gelbfieber 

Die Spalten 2, 3 und 4 werden an die Empfehlungen der STIKO zur Gelbfieber-Impfung an-
gepasst. Dabei wird lediglich allgemein auf die WHO-Internetseiten, die eine aktuelle Über-
sicht über Länder, in welchen die Gelbfieber-Auffrischimpfung noch gefordert wird bzw. nicht 
mehr gefordert wird, verwiesen und auf die in den STIKO-Empfehlungen erfolgte Angabe der 
Links verzichtet. Hinsichtlich der aus Gründen der Vollständigkeit in Spalte 2 aufgeführten 
beruflichen Indikationen für eine Gelbfieber-Impfung werden in Spalte 3 die Regelungen der 
ArbMedVV zur Pflichtvorsorge bei gezielten Tätigkeiten mit Gelbfieber-Virus ergänzt. 

 

4. Hepatitis B 

Bei der Änderung in Spalte 4 handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung zur Verbes-
serung der Lesbarkeit. 
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5. Meningokokken 

Die Spalten 2 und 4 werden an die Empfehlungen der STIKO zur Indikationsimpfung gegen 
Meningokokken B sowie an die Empfehlungen zur Impfung bei Pilgerreisen angepasst. 

 

6. Pneumokokken 

Die Spalte 2 werden an die geänderten Empfehlungen der STIKO hinsichtlich des Impf-
schemas bei der Grundimmunisierung von Säuglingen gegen Pneumokokken angepasst. In 
Spalte 4 kann die Anmerkung zur Verwendung des 7-valenten Impfstoff gestrichen werden, 
da seit Januar 2010 der 13-valente Impfstoff vertrieben wird und somit nur noch dieser zur 
Grundimmunisierung zum Einsatz kommt. Die Änderungen in Spalte 3 zur Indikationsimp-
fung dienen zum Einen der besseren Lesbarkeit sowie der Umsetzung der Empfehlungen 
zur Impfung gefährdeter Kleinkinder bis zum Alter von einschließlich 4 Jahren. 

 

7. Tetanus 

Bei der Änderung in Spalte 2 handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung zur Verbes-
serung der Lesbarkeit. 

 

8. Varizellen 

Bei der Änderung in Spalte 2 handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung zur Verbes-
serung der Lesbarkeit. 

 

 

III. Änderungen in Anlage 2 der Schutzimpfungs-Richtlinie 

 

Die Änderungen der Dokumentationsziffern der Dreifachimpfungen gegen Diptherie, Tetanus 
und Pertussis sowie der Vierfachimpfung gegen Diptherie, Tetanus Pertussis und Poliomyeli-
tis ermöglichen eine differenziertere Dokumentation bei der Impfung von Jugendlichen und 
Erwachsenen bei unbekanntem oder unvollständigem Impfstatus, bei denen eine Serie von 
Impfungen notwendig ist, um einen entsprechenden Impfschutz aufzubauen.  
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C. Dokumentation des gesetzlich vorgeschriebenen Stellungnahmeverfahrens 

Gemäß § 91 Abs. 5 SGB V ist bei Beschlüssen, deren Gegenstand die Berufsausübung der 
Ärzte, Psychotherapeuten oder Zahnärzte betrifft, der jeweiligen Arbeitsgemeinschaft der 
Kammern dieser Berufe auf Bundesebene Gelegenheit zur Stellungnahme zugegeben. Der 
Unterausschuss Arzneimittel des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) hat in seiner 
Sitzung am 27. August 2013 entschieden, der Bundesärztekammer (BÄK) gemäß § 91 Abs. 
5 SGB V i. V. m. § 11 des 1. Kapitels der Verfahrensordnung des G-BA Gelegenheit zur Stel-
lungnahme vor einer endgültigen Entscheidung des G-BA über die Änderung der Richtlinie 
über Schutzimpfungen nach § 20d Abs. 1 SGB V (Schutzimpfungs-Richtlinie / SI-RL) nach 
§ 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 15 SGB V zu geben. Mit Schreiben vom 10. Oktober 2013 wurden der 
Bundesärztekammer der Beschlussentwurf und die Tragenden Gründe zur Stellungnahme 
übermittelt. 

Darüberhinaus ist jedem, der berechtigt ist, zu einem Beschluss des G-BA Stellung zu neh-
men und eine schriftliche Stellungnahme abgegeben hat, nach § 91 Abs. 9 SGB V in der 
Regel auch die Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme zu geben. Die BÄK hat im 
Anschreiben zur Übermittlung ihrer schriftlichen Stellungnahme vom 4. November 2015 mit-
geteilt, dass sie auf das Recht zur mündlichen Anhörung verzichtet. Demzufolge war eine 
mündliche Anhörung nicht durchzuführen. 
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1. Unterlagen des Stellungnahmeverfahrens 
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2. Stellungnahme der Bundesärztekammer 
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3. Würdigung der Stellungnahme 

Die Bundesärztekammer (BÄK) hat in Ihrem Schreiben vom 4. November 2015 mitgeteilt, 
dass sie auf das Recht zur mündlichen Anhörung verzichtet.  

Ausweislich der Stellungnahme vom 4. November 2015 hat die Bundesärztekammer keine 
Ergänzungs– oder Änderungsvorschläge zum Beschlussentwurf.  
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